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Anzuzeigen und zu würdigen ist der kürzlich im Beck-
Verlag erschienene »Martin/Krautzberger«, ein Hand-
buch zum Denkmalschutz und zur Denkmalpflege 
(einschließlich Archäologie), verfaßt von über zwei 
Dutzend namhafter Autoren, wie es in dieser Umfäng-
lichkeit, Ausführlichkeit und Vollständigkeit im deut-
schen Denkmalrechtsraum bisher nicht existiert hat! 
Es kommt zu einer Zeit, in der das mit manchen Irr-
tümern und Vorschnelligkeiten verbundene Neu-
erungsdenken der Nachkriegszeit zu Ende zu gehen 
scheint. So dürf te rund 30 Jahre nach den deutschen 
Landeskodifikationen in Sachen Denkmalschutz und 
Denkmalpflege, die die hoheitliche und private Praxis 
gesetzlich zu steuern begannen, inzwischen das Inter-
esse an der gebauten Umwelt und der hiermit verbun-
dene Denkmalschutzgedanke im Bewußtsein der 
Menschen verankert sein. Diese erfreuliche Entwick-
lung zu steuern und weiter zu befördern, ihr jede Art 
von Hilfe und Anleitung zu geben, ist Aufgabe des 
neuen Handbuchs, und dieses Ziel erreicht es wie sel-
ten eine Publikation zuvor. 
Das Handbuch beginnt mit einer Einführung in die 
Gebiete des Denkmalschutzes und der Denkmal-
pflege, zu denen sich die Archäologie und die Boden-
denkmalpflege gesellen. Wegen der Seltenheit, der Un-
vermehrbarkeit , der Unwiederbringlichkeit und des 
kulturellen Wertes ist der Schutz der Denkmale der 
Fürsorge des Staates übertragen, der ihn mit Hilfe ho-
heitlicher Akte durchsetzt; zusätzlich wird der Schutz 
durch nicht hoheitliche Maßnahmen gewährleistet. 
Diese heutige Situation ist das Ergebnis langer abend-
ländischer Geschichte, die im Handbuch nachvollzo-
gen wird. Besonders erhellend sind hierbei die letzten 
200 Jahre, d.h. der Weg von der romantischen Vorstel-
lung des Denkmals als körperhaf t gewordener Idee 

vom Bauwerk, die noch die heute als überholt gel-
tende Praxis des Restaurierens im 19. Jahrhundert lei-
tete, hin zu der seit Georg Dehio und Cornelius Gurlitt 
herrschenden Auffassung vom Denkmal als Dokument 
und Erbe von Geschichte, die es im Sinn nationalen 
und internationalen Kulturgüterschutzes zu erhalten 
und in der Öffentlichkeitsarbeit für die Denkmal-
pflege zu propagieren gilt. Beifall und Verbreitung ver-
dienen die Ausführungen zur Denkmalpflege als Kul-
tur- und Standortfaktor, basierend auf der Einsicht, 
daß nicht nur natürliche, sondern auch kulturhistori-
sche Ressourcen Lebensqualität begründen und Iden-
tifikation, Vertrautheit des Menschen mit seiner Um-
welt und existentielles Wohlbefinden stiften. An die 
Adresse aller Investoren geht mit Recht, daß Pflege 
und Erhaltung des baulichen Erbes einen unverzicht-
baren Wirtschaftsfaktor bilden und staatliche Mittel 
zur Denkmalförderung einen hohen wirtschaftlichen 
Multiplikatoreffekt haben. Denkmäler gehören auch 
zu den »weichen Standortvorteilen«, sie dienen dem 
Kulturtourismus und sind im Rahmen der Bauwirt-
schaft Objekte der Mittelstandsförderung. Überzeu-
gend ist auch, wenn als Denkmalpfleger in erster Linie 
nicht die Konservatoren der Denkmalbehörden, son-
dern die Eigentümer zu gelten haben, die mit Hilfe 
von Handwerkern, Restauratoren und anderen Freibe-
ruflern ihre Denkmale pflegen und erhalten . 
Oberstes Gebot für den Umgang mit Denkmalen ist 
die Wahrung der Denkmalverträglichkeit, deren We-
sen und Inhalt an zahlreichen Stellen des Handbuchs 
und innerhalb des je gegebenen sachlichen Zusam-
menhangs dargestellt wird. Wertvolle Hinweise für die 
Praxis enthalten die Ausführungen zum Management 
der Pflege, sei es hinsichtlich des Projekts als auch der 
Qualitätsanforderungen; zu letzteren enthält das Hand-
buch eine erste Übersicht in Form synoptischer, tabel-
larischer Darstellung, die dem Ratsuchenden wesent-
liche Hilfe bietet; dieses Mittel der Darstellung wird 
im weiteren Laufe des Handbuchs oft und glücklich 
wiederholt. Ein ganzes Unterkapitel ist der Denkmal-
kunde und Forschung gewidmet; unter dem Stichwort 
»Förderbereich Bund« wird all das erörtert , was sich 
etwa beim Programm »Forschung und Entwicklung 
zur baulichen Substanzerhaltung und Denkmalpflege« 
oder im Förderbereich Deutsche Bundesstiftung Um-
welt sowie weiterer Aktivitäten vollzieht. Schließlich 

DIE DENKMALPFLEGE 1/2005 91 



Rezensionen 

wird der Leser nicht im Stich gelassen bei der Frage 
nach dem Wesen und Bestand des Wel tkul turerbes in 
Deutschland. Mit den Hinweisen zu Berufen und Aus-
bildung in Denkmalpf lege , Archäologie und Restau-
rierung gibt das H a n d b u c h einen umfassenden Über -
blick, was und wo gelehrt und berufsgebi ldet wird in 
unserem Land. 
Der Teil »System des Denkmalschutzes« beginnt mit 
schematischen Tabellen, die (neben dem zu Anfang 
gegebenen Inhaltsverzeichnis und den schlechthin 
lobenswerten Stichwortverzeichnissen am E n d e des 
Handbuchs) die folgenden, vor allem rechtlichen Aus-
führungen gliedern und leicht auff inden lassen. Nach 
verfassungsrechtlicher Orient ierung werden die deut-
schen Denkmalschutzgesetze synoptisch dargestellt; 
Das reicht vom Blick auf die Denkmaldef ini t ion über 
die Erhaltungs- und Erlaubnispflichten bis zum behörd-
lichen Verfahren. Diese Ausführungen in wesensbestim-
mender und rechtsvergleichender Hinsicht lassen die 
Bedeutung des Handbuchs auch im Sinn eines Kom-
mentars zu dem jeweiligen Landesgesetz aufscheinen. 
Auch hinsichtlich der internationalen Rechtsgrundlagen 
sowie dem Abwanderungsschutz und der Pflicht zur 
Rückführung von Kulturgütern hilft das Handbuch dem 
Ratsuchenden weiter. 
Über 50 (von insgesamt über 650) Seiten widmet das 
Handbuch dem »Denkmalbegriff«, auch hier zu Beginn 
mit Hilfe synoptischer Darstellung der Fundstellen in 
den Landesdenkmalgesetzen. Was - trotz einiger Ab-
weichungen in der Formulierung - die Bedeutungsfel-
der (Schutzgründe, Kategorien, Kriterien) betrifft , so 
wird das, was Rechtsprechung und Literatur bisher zu 
den künstlerischen, geschichtlichen, wissenschaftlichen, 
städtebaulichen und technischen Gründen herausgear-
beitet haben, zuverlässig dargestellt. Auch beim öffent-
lichen Erhaltungsinteresse, das ein selbständiges, wenn 
auch je nach Art des Schutzgrundes mehr oder weniger 
bedeutsames Tatbestandsmerkmal ist, befindet sich das 
Handbuch auf rechtspraktisch gesichertem Terrain. Zu-
treffend sind die Ausführungen zum Problem nachträg-
licher Änderungen, die nach heutiger Auffassung das 
Erscheinungsbild wesentlich mitprägen und den ge-
schichtlichen Dokumentat ionswert sogar e rhöhen kön-
nen; mit Recht können auch Teilwiederherstellungen 
am Denkmalwert des ganzen Objekts teilnehmen, wenn 
sie sich funktional un terordnen und den Original-
bestand nicht beeinträchtigen. 
Nach gefestigter Rechtsprechung kommt es für die 
Beurtei lung nicht auf den (gebildeten) Durchschnit ts-
menschen, sondern auf den Wissens- und Erkennt -
nisstand sachverständiger Kreise an, wobei das Fach-
wissen regelmäßig von der staatlichen Denkmal fach-

behörde in ausreichender Weise vermittelt wird. In der 
Rechtsprechung der Berl iner Verwaltungsgerichte ist 
folglich nicht ohne Über t r e ibung von der »sachver-
ständigen Behörde« die Rede. Der Akt der Unte r -
schutzstellung erfolgt in Deutschland en tweder kon-
stitutiv durch Verwaltungsakt oder über das System 
nachrichtl icher Denkmalverzeichnisse; die bei letzte-
ren bes tehende Best immthei tsproblemat ik haben die 
bekann ten Entscheidungen des Oberverwal tungsge-
richts Berlin sowie des Verfassungsgerichtshofs des 
Landes Berlin in einer der Gese tzeshandhabung die-
nenden Weise gelöst. 
Die Erfassung von Denkmalen durch Topographie, In-
ventare und Denkmal l i s ten werden nach gegenwär-
tiger Praxis, aber auch im stets e rkenntn is fördern-
den geschichtlichen Rückblick dargestellt; zusätzlich 
werden anhand eines Auszugs aus den bayrischen 
Grundsä tzen die für die Inventarisation geltenden Re-
geln er läuter t - auch dies als wesentliche Arbei th i l fe 
für die Praxis in den anderen deutschen Ländern. Eine 
wichtige Verfahrenshi l fe für die Denkmal fachbehör -
den dür f te ein Muster fü r die Gl iederung eines Gut -
achtens zur Denkmaleigenschaft werden. 
Der Denkmalpf lege selbst widmet sich der längste Teil 
des Handbuchs . Er er läuter t den Umgang mit dem 
»kostbaren Gut« , das das Denkmal im Sinn der Un-
vermehrbarke i t und Unwiederbringl ichkei t bedeute t ; 
obers tes Ziel jeden Hande lns am Denkmal ist die 
Denkmalver t rägl ichkei t . Hierbei geht es um die Ge-
eignetheit und Notwendigkei t der Maßnahme, ihre 
Verhältnismäßigkeit sowie darum, den Eingriff auf das 
Mindestmaß zu beschränken. Diese Anforderungen an 
den Substanzschutz und die Denkmalver t rägl ichkei t 
folgen der Char ta von Venedig, die als »Grundgesetz 
der Denkmalpf lege« zu verstehen ist. Die Charta wird 
im Wortlaut zitiert und in ihren Artikeln kommentier t , 
hier vorbildlich hinsichtlich Art . 11, wonach Stileinheit 
kein Ziel der Denkmalpf lege ist und die Rückführung 
auf f rühere Zus tände in der Regel zu unterbleiben hat. 
In abermals tabellarischer Form werden die Grund -
sätze der Denkmalpf l ege und die Prüfungskr i ter ien 
zur Denkmalver t rägl ichkei t nach Rechtsquel len und 
weiteren Fundstel len er läuter t . Was Erhal tung, Vor-
sorge und Pflege angeht , enthäl t das H a n d b u c h 
schließlich Rat und Hilfe für die Praxis, hierbei nicht 
zuletzt »Tips für die E igen tümer alter Bauten«, die 
selbst den Brand- und Katas t rophenschutz nicht aus-
sparen. 
G r o ß e Bedeu tung für j eden in der Denkmalpf lege 
Tät igen haben Konservierung, Res taur ierung und 
Instandsetzung, deren Wesen und Inhalte er läuter t 
werden. Bei dem Umgang mit dem Original ist das 
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historische Verständnis vom Kulturdenkmal zugrunde 
zu legen. Hierbei ist es Errungenschaft aus jüngerer 
Zeit, selbst die Restaurierungsgeschichte als Teil der 
Lebensgeschichte des Denkmals zu begreifen und des-
halb von möglicherweise publikumswirksamen, aber 
auch kurzlebigen Neuinszenierungen Abstand zu neh-
men. Das schließt die vielerorts praktizierten Rekon-
struktionen nicht grundsätzlich aus; sie sind nur pro-
blembehaftet , und diese Probleme sollten unter 
sicherer Anleitung der im Handbuch enthaltenen Re-
geln und Empfehlungen gelöst werden. Die Tätigkeit 
der Restauratoren schließlich hat qualitätssicher zu 
geschehen, und sie folgt Methoden, Techniken und 
Handhabungen des Materials, zu denen das Handbuch 
jede Art der Anleitung und Information bis zu biblio-
graphischen Hinweisen bereithält. 
In einem Abschnitt, der sich mit den Besonderheiten 
einzelner Denkmalgruppen bis zu sakralen und techni-
schen Bauten befaßt, wird umfänglich auf die »Grün-
denkmäler« eingegangen und hierbei die in der Praxis 
nicht seltene Konkurrenz zum allgemeinen Natur-
schutzrecht behandelt . Rechtlich zutreffend hat das 
Naturschutzrecht als generelle Regelung dem Denk-
malrecht als der spezielleren zu weichen, soweit die 
Rechtsfolgen nicht miteinander vereinbar sind, also: 
Denkmalrecht vor Baumschutz! Nicht unerwähnt darf 
bleiben, daß die die historischen Gärten der Welt be-
treffende, hier im Wortlaut abgedruckte Charta von 
Florenz, 1981 beschlossen in der Absicht, die Charta 
von Venedig auf diesem Gebiet zu ergänzen, für den 
Alltag des Gartendenkmalpflegers Richtschnur und 
Handlungshilfe darstellt. 
Bauliche Zeugnisse der NS-Zeit sind, wie zutreffend 
ausgeführt wird, mit den gleichen Arbei tsmethoden 
der Erforschung, des Schutzes und der Erhaltung zu 
betreuen, wie sie bei allen anderen abgeschlossenen 
geschichtlichen Epochen Beachtung finden. Sie neh-
men allerdings wie alle anderen Hinterlassenschaften 
des Nationalsozialismus an der von der Nachwelt zu 
leistenden Erinnerungsarbeit teil. Deshalb ist die wis-
senschaftliche und denkmalpraktische Befassung im 
Einklang mit der herrschenden Lehre mit zusätzlichen 
normativen Elementen angereichert: Auch noch sechs 
Jahrzehnte nach dem Zusammenbruch der NS-Dikta-
tur muß der »Faszination ihrer baulichen Ästhetik« 
damit begegnet werden, daß nach gängiger Praxis den 
baulichen NS-Zeugnissen »Belege der Unterdrückung 
und des Widerstands« beigesellt werden. Die Gefahr , 
daß Relikte des Nationalsozialismus zu Identifika-
tionsorten oder Kultstätten von ewig Gestrigen wer-
den, darf allerdings niemals zur Beseitigung des Bau-
werks führen. 

Nach einem längeren Kapitel, das wichtige Verfahrens-
hilfen (z.B. vorberei tende Untersuchung, Bauauf-
nahme, Dokumentat ion, Raumbuch als Management-
instrument) zur Organisation und zum Ablauf der 
Maßnahme an einem Denkmal (mit abschließenden 
Mustern und Beispielen) enthält, werden die Organi-
sation, die Zuständigkeit und das Verfahren bei den 
Denkmalschutzbehörden, aber auch bei den Gemein-
den und ehrenamtlichen Pflegern, nicht zuletzt den 
Beiräten, dargestellt. Dem folgt ein Überblick über 
länderübergreifende und nichtstaatliche Organisatio-
nen und Stiftungen. Große praktische Bedeutung 
haben die Ausführungen zu Wiederherstel lung und 
Schadensersatz, denn alle deutschen Denkmalschutz-
gesetze gehen von der grundsätzlichen Möglichkeit 
der Wiederherstellung bzw. Rekonstruktion aus. Dem-
gegenüber haben sowohl die Charta von Venedig als 
auch die deutsche Vereinigung der Landesdenkmal-
pfleger gegen die Nachbildung verlorener Denkmale 
Stellung bezogen, womit man sich, eigentlich vor-
schnell und ohne Not, gegen die aus dem Wortlaut der 
Gesetze folgende Statthaftigkeit ausgesprochen hat. 
Dem Dilemma dürfte, wie im Handbuch überzeugend 
vorgeschlagen wird, zu entgehen sein, indem man sich 
etwa nach Beschädigungen des Denkmals zur Anord-
nung weitgehender Reparatur und nach Zerstörung zu 
wie auch immer gearteten Surrogaten bis hin zur Ko-
pie des Verlorenen entschließt. Hierbei ist ausgemacht, 
daß der Schädiger keineswegs entlastet werden darf, 
denn die Pflicht zur Wiederherstellung hat Sanktions-
charakter. Wie eine Anordnung zur Erhaltung, Siche-
rung, Instandhaltung, Modernisierung und Wiederher-
stellung im Einzelfall auszusehen hat, wird zusätzlich 
in der schon f rüher erfolgten induktiven Weise, also 
durch entsprechende Beispiele, vorgeführt . Hierbei 
wird auch die Anordnung, für die neben dem Denk-
malrecht weitere Rechtsgrundlagen in Betracht kom-
men, behandelt; das gleiche gilt für das Muster eines 
öffentlich-rechtlichen Vertrags (Berliner Vertrag). 
Ein Handbuch wie das vorliegende behandelt in an-
erkennenswerter Weise auch den Denkmalschutz in 
Planung und Baurecht; das geschieht hier auf über 50 
Seiten, wobei den Ausführungen zum Denkmal im 
Bauplanungsrecht herausragende Bedeutung zu-
kommt - geht es hier doch um den »städtebaulichen 
Denkmalschutz«, den Rechtsprechung und Literatur 
vor allem zur Erhaltungssatzung nach § 172 BauGB 
entwickelt haben. Hierbei handelt es sich um die bo-
denrechtliche Beziehung der zu erhaltenden baulichen 
Anlagen zur aktuellen Stadt- und Siedlungsstruktur, 
gesehen in ihrer räumlichen Funktion für das Zusam-
menleben der Menschen. Das ist - wie hier im einzel-
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nen vorgeführt - von dem landesrechtlichen Denkmal-
schutz abzugrenzen, bei dem es um die Erhaltung bau-
licher Anlagen aus im weitesten Sinn historischen 
Gründen geht; im Einzelfall können sich allerdings 
städtebauliche Erhaltungsgründe und Gründe des 
Denkmalschutzes überschneiden. Nach begrifflicher 
Klärung des städtebaulichen Denkmalschutzes gerät 
dem Handbuch in den Blick, wie der Denkmalschutz 
in der städtebaulichen Planung zur Geltung kommt; es 
sind die baurechtliche Planungsleitlinie und der Bau-
leitplan, mit deren Hilfe die von den Landesdenkmal-
gesetzen erfaßten Belange durchgesetzt werden - dies 
nicht zuletzt unter Beteiligung der Denkmalbehörden. 
Mit Beispielen und Mustern, hier vor allem die denk-
malpflegerische Prüfung von Bebauungsplänen und 
die dafür in Betracht kommenden Beurteilungskriteri-
en betreffend, erweist das Handbuch abermals seinen 
Wert für die behördliche Praxis. 
Ein besonderer Abschnitt widmet sich dem Verhältnis 
von Denkmalschutz und Bauordnungsrecht, beson-
ders der materiellen Vereinbarkeit von Denkmälern 
mit dem geltenden Bauordnungsrecht. Hier gilt der 
Grundsatz denkmalfreundlicher Handhabung. Was 
Energiesparen und Wärmeschutz angeht, so sind denk-
maltaugliche Sanierungsstrategien gefragt. In dieser 
Beziehung leistet das Handbuch wahre Aufklärungs-
arbeit : Dem Einsatz maximaler Dämmstoffs tärken 
nach der Energiesparverordnung, gekoppelt mit 
Luftabdichtung des Bauwerks, mit Solarnutzung 
und Wärmerückgewinnung werden die natürlichen 
Energiespareffekte des überkommenen Massivbaus 
gegenübergestellt. Massive Baudenkmale sind Ener-
giesparbauten an sich; demgegenüber bieten moderne 
Leichtbaustoffe zwar vergleichsweise günstige U-Werte, 
aber keine eigentlich energetischen Vorteile. Ein-
drucksvoll wird dies auch beim Vergleich des moder-
nen Fensterbaus, bestimmt durch klobige Profile und 
sogenannte Wärmeschutzverglasung sowie mit über-
kommener Fensterbauweise vorgeführt , und beim 
Heizsystem hat sich die wohltemperierende Strah-
lungsheizung seit Jahrhunderten bewährt, weil sie die 
Bauteile und nicht die Luft erwärmt. Erweisen sich die 
»modernen« Energiespartechniken vielfach als ineffi-
zient, störungsanfällig und unrentierlich, so kann auf 
ihren Einsatz bei einem Baudenkmal schon aus wirt-
schaftlichen Gründen verzichtet werden. 
An die Adresse der Denkmaleigentümer ist ein erneut 
längerer Abschnitt gerichtet. Gemeint ist der Eigen-
tümer als der eigentliche Denkmalpfleger, denn die in 
den Denkmalschutzgesetzen den Behörden erteilte 
Befugnis, Anordnungen zu erlassen, machen sie nicht 
zu Denkmalpflegern, es sei denn, daß sie selbst die 

Eigentümer sind. Denkmalpfleger sind auch die Kir-
chen und andere Religionsgemeinschaften; trotz kirch-
licher Denkmalpflege kann es zu Konflikten mit der 
staatlichen Denkmalpflegeüberwachung kommen, für 
deren Bewältigung das Handbuch eine Reihe von Mit-
tel und Strategien bereithält, die sich letztlich an dem, 
was angesichts kirchlicher Belange zumutbar ist, orien-
tieren. 
Dem Denkmalschutzrecht in seinem Verhältnis zum 
Eigentumsgrundrecht widmet das Handbuch natur-
gemäß große Aufmerksamkeit , nicht zuletzt infolge 
der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 
2. März 1999 zum rheinland-pfälzischen Gesetz, worin 
das Gericht auf den »dem Denkmalschutz aufgeschlos-
senen Eigentümer« und dessen »vernünftigen Ge-
brauch« abstellt. Beeinträchtigungen können so ausge-
staltet werden, daß sie rechtmäßig sind; insbesondere 
kann und muß schon der Gesetzgeber Vorkehrungen 
treffen, um in bestimmten Fällen die Zulässigkeit einer 
sonst unverhältnismäßigen oder gleichheitswidrigen 
Inhalts- und Schrankenbestimmung durch im Voll-
zugsakt genannte Kompensationen herbeizuführen. 
Als Unterfall des Grundsatzes der Verhältnismäßig-
keit erläutert das Handbuch die Zumutbarkei t als 
Grenze denkmalrechtlicher Pflichten. Hierbei wird 
grundsätzlich festgestellt, daß es bei der Prüfung der 
Zumutbarkei t auf subjektive und objektive Umstände 
ankommt. Große praktische Bedeutung dürf ten die 
überzeugenden Ausführungen zu der im Einzelfall zu 
prüfenden Wirtschaftlichkeit, die in vielen Beispielen 
erläutert wird, haben. Eine Automatik des Inhalts, daß 
ein Denkmal zerstört werden dürfe, wenn die Eigen-
tumsverhältnisse nicht geklärt sind, wenn der Eigen-
tümer ohne Vermögen oder durch andere Verpflich-
tungen gebunden ist oder wenn die Erträge des 
Denkmals die Kosten nicht (voll) decken, gibt es nicht. 
Das gleiche gilt für die sog. »Nur-Denkmale« (Ruinen, 
Festungsanlagen, Parks, leerstehende oder funktions-
lose Gebäude) im Hinblick auf die laufenden Kosten; 
hier dürf te die Zumutbarkei t häufig eingeschränkt 
sein, kann aber durch Kompensationen hergestellt 
werden. Interessant ist auch die Erwägung, das Denk-
mal durch Sicherungsmaßnahmen »über die Zeit zu 
bringen«. Was das Herbeiführen der Zumutbarkeit an-
geht, so hält das Handbuch ein Instrumentarium be-
reit, auf das in der behördlichen und gerichtlichen Pra-
xis zurückgegriffen werden kann. 
Der Eigentümer hat auch Rechte, auf die das Hand-
buch ausführlich eingeht - ist es doch sein ausdrück-
liches Anliegen, den Behörden und den Betroffenen 
gleichermaßen gerecht zu werden. Mit der Feststel-
lung, den Eigentümer nicht nur, wie ausdrücklich in 
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den Gesetzen geschehen, als Pflichtigen, sondern unter 
Modifizierung des Grundsatzes, daß der Denkmal-
schutz als öffentliche Aufgabe im Interesse der Allge-
meinheit geschehe, auch als Berechtigten anzusehen, 
betritt das Handbuch ein weithin rechtliches Neuland: 
So hat keines der Landesgesetze einen Anspruch des 
Eigentümers auf Unterschutzstellung vorgesehen und 
auch die Rechtsprechung verneint diesen Anspruch 
und somit schon die Klagebefugnis in ständiger Praxis. 
Hiergegen wendet sich das Handbuch unter Hinweis 
auf das heutige (Individual-)Rechtsverständnis, nicht 
zuletzt unter Anführung einer Mehrzahl von Zuwen-
dungen, die, anknüpfend an die Denkmaleigenschaft , 
dem Eigentümer gewährt werden können. Vor allem 
der Bundesgesetzgeber hält sie in Form von Vergünsti-
gungen im Steuerrecht und Präferenzen im Städtebau-
und Modernisierungsrecht bereit; sie stellen echte 
staatliche Leistungen dar, auf die ein Anspruch be-
steht. Zur Begründung der tatbestandiichen Voraus-
setzungen muß deshalb der Eigentümer die Mög-
lichkeit haben, aktiv auf die Feststellung bzw. die 
Beibehaltung der Denkmaleigenschaft hinzuwirken. 
Ebenso überzeugend verabschiedet das Handbuch die 
herrschende Ansicht, daß dem Eigentümer, was den 
Schutz seines Denkmals gegen Einwirkungen Drit ter 
und der öffentlichen Hand angeht, nur ein Rechts-
reflex aus der Wahrnehmung öffentlicher Denkmal-
schutzaufgaben zugute komme. Unter Hinweis auf das 
allgemeine Sicherungsrecht, wonach ein Anspruch auf 
behördliches und polizeiliches Einschreiten durchaus 
bestehen kann, kommt mindestens dann, wenn die 
behördliche und private Interessenlage parallel laufen, 
ein entsprechender Individualanspruch auf polizei-
liches Handeln in Betracht. Alle diese Ausführungen 
sollten im Hinblick auf die weitere Rechtsentwicklung 
Beachtung finden; wird hier doch ein Weg aufgezeigt, 
unabhängig von der - wie im Naturschutzrecht gesche-
hen - Zwischenlösung, über einen Interessenverband 
den Denkmalschutz um außerstaatliche Belange zu er-
weitern. 
An die private Adresse richten sich Ausführungen zu 
Versicherungsfragen und zum Rechtsschutz, die in 
praktisch hilfreiche »Tips für Denkmaleigentümer« 
münden. Aufgeklärt wird auch über die Kosten der 
Denkmalpflege, über Fragen der Finanzierung sowie 
über das System von Steuern und Zuwendungen; letz-
tere werden für jedes Bundesland in einer Tabelle 
nach Rechtsgrundlage (Gesetz und Richtlinie) und 
Zuständigkeit behandelt sowie zusätzlich in Muster-
lösungen veranschaulicht. Das gleiche gilt für die Lei-
stungen des Bundes einschließlich der Stiftungen und 
der Zuwendungen aus anderen Bereichen. Behandelt 

werden auch die denkmalspezifischen Steuervorteile 
und das hierbei zu beachtende Verfahren samt einer 
Übersicht über die Bescheinigungsbehörden. In einem 
Anhang, der Muster bereit hält, ist vor allem auf die 
Kostenschätzung nach DIN 276 auf die Errechnung 
des denkmalpflegerischen Mehraufwandes sowie die 
Beurteilung der Zumutbarkei t zu verweisen. Nach 
einem längeren, jede Art der Aufklärung bereithalten-
den Abschnitt zur Archäologie, zum Bodendenkmal-
schutz und zur Bodendenkmalpflege schließt das 
Handbuch mit einem »Glossar«, in dem die Fachaus-
drücke erläutert werden sowie die Adressen von Ver-
bänden, Organisationen, Ämtern und Ausbildungs-
stätten benannt werden. 
Wie schon eingangs angedeutet , liegt mit dem Hand-
buch eine Gemeinschaftsleistung vor, die trotz ihrer 
zahlreichen Autorschaft ein einheitliches, in sich stim-
miges und von Widersprüchen freies Werk geworden 
ist - offensichtlich auch ein Verdienst der beiden Her-
ausgeber. Wegen seines Höchstmaßes an Auskunft 
und Belehrung, an Anlei tung und wirklicher Verfah-
renshilfe ist dem Handbuch weite Verbreitung zu 
wünschen - als fundierte und verständliche Arbeits-
grundlage für die im Denkmalschutz und in der Denk-
malpflege Tätigen sowie für die Eigentümer und 
Nutzer unserer Denkmäler! 
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Der Umgang mit dem kulturellen Erbe in Deutschland 
und Polen im 20. Jahrhundert. Beiträge der 9. Tagung 
des Arbeitskreises deutscher und polnischer Kunst-
historiker und Denkmalpfleger in Leipzig, 26.-29. 
September 2002, hrsg. von Andrea Langer. Warszawa 
2004 (Das Gemeinsame Kulturerbe - Wspolne Dzied-
zictwo Bd. 1) 
419 Seiten, Inst. Sztuki Polskiej Akademii Nauk 
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Grenzüberschrei tende internationale Projekte haben 
in der europäischen Denkmalpflege immer noch Sel-
tenheitswert. Das gilt selbst für vergleichsweise ein-
fache, weil bilaterale, grenzüberschreitende Koopera-
tionsvorhaben unter Beteiligung der föderal verfassten 
deutschen Denkmalbehörden aus 16 Bundesländern. 
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